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Ehrenamtliche Mitarbeit von Arbeitslosen

Im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2002, S. 1783) wurde folgende Verordnung veröf-
fentlicht, die die Möglichkeit ehrenamtlicher Betätigung von Arbeitslosen regelt:

Wie aus dem Text ersichtlich, ist die Verordnung rückwirkend zum 1. Januar
2002 in Kraft getreten.

Damit sind die bislang bestehenden Unklarheiten und unterschiedlichen Inter-
pretationen bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen ehrenamtlichen Engage-
ments Arbeitsloser, die sich aus dem Arbeitsförderungsgesetz ergaben, zu
Gunsten einer weitgehenden Erleichterung dieser ehrenamtlichen Mitwirkung
durch die Bundesregierung geklärt worden.


